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Wegzugsbesteuerung nach Zuzug 

Hat ein deutscher Staatsbürger, der wesentlich an einer deutschen Kapitalgesellschaft betei-

ligt ist, am 1. Jänner 2009 seinen Wohnsitz aus Deutschland nach Österreich verlegt und soll 

die Gesellschaftsbeteiligung in der Folge an eine gemeinsam mit den in Deutschland verblie-

benen Familienmitgliedern gegründete deutsche Privatstiftung übertragen werden, so wird 

dadurch auf österreichischer Seite der Tatbestand der Wegzugsbesteuerung nach § 31 Abs. 

2 Z 2 EStG 1988 verwirklicht, da hierdurch ein “Umstand” eintritt, der zum Verlust des öster-

reichischen Besteuerungsrechtes an den stillen Reserven der Beteiligung führt. Denn weder 

nach innerstaatlichem Recht noch nach DBA-Recht dürfte ein Veräußerungsgewinn, den die 

deutsche Privatstiftung aus dem Beteiligungsverkauf erzielt, in Österreich besteuert werden. 

Die österreichische Wegzugsbesteuerung erfasst allerdings nur den nach dem Zuzug 

eingetretenen Wertzuwachs, da nur der Unterschiedsbetrag zwischen dem gemeinen Wert 

im Zeitpunkt des Zuzuges und im Zeitpunkt des Wegzuges der Besteuerung unterliegt. Diese 

Regelung deckt sich im Grunde mit der Vorschrift des Artikels 13 Abs. 6 DBA-Deutschland.  

Auch wenn die Übertragung der Beteiligung in eine deutsche Privatstiftung nicht zu einem 

“Wegzug” des - in Österreich verbleibenden - deutschen Staatsbürgers führt, kann der in 

§ 31 Abs. 2 Z 2 EStG 1988 (für Fälle eines “Wegzuges”) vorgesehene Besteuerungsaufschub 

beantragt werden. Denn bereits in EAS 3125 wurde die Ansicht vertreten, dass der 

Tatbestand des “Wegzuges” in § 31 Abs. 2 Z 2 EStG 1988 jenem Tatbestand entspricht, der 

den Anlass zur Aufdeckung der stillen Reserven infolge des Besteuerungsverlustes gebildet 

hat; im gegebenen Fall ist dies die Beteiligungsübertragung an die deutsche Privatstiftung. 

Wurde auf deutscher Seite bereits die Besteuerung des bis zum Wegzug nach Österreich in 

Deutschland entstandenen Wertzuwachses bis zur tatsächlichen Veräußerung der Beteiligung 

gestundet, hindert dies auf österreichischer Seite nicht, gemäß § 31 Abs. 2 Z 2 EStG 1988 

ebenfalls einen Steueraufschub bis zur tatsächlichen Veräußerung der 

Gesellschaftsbeteiligung zu beantragen. 
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